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Sie kénnen sich an der Erstellung oder Anderung eines Bebauungsplans beteiligen.

Basisinformationen

Ein Bebauungsplan legt fir ein Baugebiet beispielsweise folgendes textlich fest,
o wie die Grundstlcke genutzt werden dirfen,
o welche Bauweise die Gebaude haben muissen,
o welche Gebaudehdhe die Gebaude haben durfen.
Zudem beinhaltet der Bebauungsplan:
o Planzeichnung bestehend aus ggf. verschiedenen Planen und Karten, die die genaue
raumliche Aufteilung des Gebiets zeigen, )
o Begrindung mit beispielsweise Angabe der Entscheidungen und Uberlegungen sowie
o Umweltbericht mit der Bewertung zu den Auswirkungen des Bebauungsplans auf die
Umwelt.
Als Burgerin, Burger oder Unternehmen haben Sie das Recht, sich an

o der Neuerstellung oder Anderung eines Bebauungsplans oder
o eines Bauleitplans zu beteiligen.

Mit Ihrer Beteiligung kdnnen Sie an der Planung mitwirken.

Als Behdrde oder sonstiger Trager 6ffentlicher Belange werden Sie von der zustéandigen
Behorde oder dem Verfahrenstrager bei der Feststellung einer Betroffenheit dazu
aufgefordert, sich zu beteiligen und Ihre Stellungnahme abzugeben.

Voraussetzungen

Keine.
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Ablauf

Sie koénnen sich ab der 6ffentlichen Bekanntmachung beteiligen. Beteiligen kénnen Sie
sich wie folgt:
o Mdglichkeit der AuRerung fir Burgerinnen und Biirger, Interessenverbande und
Unternehmen oder
o Mdglichkeit der Stellungnahme fir Behdrden und Trager offentlicher Belange

lhre AuRerungen oder Stellungnahme zum Bebauungsplan kénnen Sie in folgender Weise
vorbringen:

o schriftlich per E-Mail oder per Post,

> mundlich beziehungsweise zur Niederschrift bei der zustandigen Behdrde oder

o mundlich wahrend einer Veranstaltung zur Offentlichkeitsbeteiligung

Als Behorde oder Trager offentlicher Belange werden Sie bei einer festgestellten
Betroffenheit von der zustandigen Stelle angeschrieben und aufgefordert, eine
Stellungnahme abzugeben.

Die eingegangenen AuRerungen und Stellungnahmen werden nach Fristende von der
zustandigen Behorde gesammelt und geprtft. Die Behérde wagt alle Beteiligungen
anschlieend ab und formuliert einen Entscheidungsvorschlag, Gber den die
Stadtburgerschaft entscheidet. Dabei werden private und o6ffentliche Belange
bericksichtigt. Das Ergebnis der Abwagung wird lhnen mitgeteilt.

Weitere Hinweise

Es gibt keine Hinweise oder Besonderheiten.

Benétigte Unterlagen

o Sie mussen keine zusatzlichen Unterlagen einreichen.

Zustandige Stellen

- Die Senatorin fir Bau, Mobilitat und Stadtentwicklung

= +49 421 3610

= Contrescarpe 72, 28195 Bremen
= Website

= office@bau.bremen.de
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https://www.service.bremen.de/visitenkarte/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung-10695
https://bau.bremen.de
mailto:office@bau.bremen.de

- Die Senatorin fur Bau, Mobilitat und Stadtentwicklunq |
Stadtplanunqg, Bauordnung Nord (Bauamt Bremen-Nord)

+49 421 361-18666
Gerhard-Rohlfs-Stral3e 62, 28757 Bremen
Website

bbn.office@bau.bremen.de

Gebiihren | Kosten

gebuhrenfrei

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

30 Tage Die Beteiligungsfrist fir die Offentlichkeit betragt mindestens 30 Tage. Fiir
Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange betragt die Beteiligungsfrist
mindestens 30 Tage ab der Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die Dauer des Verfahrens ist variabel und abhangig vom Umfang der eingegangenen
AuRerungen und Stellungnahmen.

Rechtsgrundlagen

o

§ 2 Baugesetzbuch (BauGB)

8 3 Absatz 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB)

8 4 Absatz 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB)

8 4a Baugesetzbuch (BauGB)

8§ 10 Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB)

8 13 Absatz 2 Nummer 2 und 3 Baugesetzbuch (BauGB)

o

o

o

o

o

Weitere Informationen

o Bremer Bauleitplan-Informationssystem

Aktualisiert am 18.07.2025
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https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung-i-stadtplanung-bauordnung-nord-bauamt-bremen-nord-9243
https://bau.bremen.de/bau/planen-bauen-3541
mailto:bbn.office@bau.bremen.de
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__4a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__13.html
https://www.bauleitplan.bremen.de/

	 Sich bei der Erstellung eines Bebauungsplans beteiligen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
	Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung I Stadtplanung, Bauordnung Nord (Bauamt Bremen-Nord)

	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


